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Vierte Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung 
über den künstlerischen Abschluss 
für den Studiengang Freie Kunst 
an der Kunstakademie Münster 

vom 21.11.2013 
 
 
Aufgrund der §§ 2 Absatz 4 und 40 des Gesetzes über die Kunsthochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (KunstHG NRW) vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 195) sowie des § 14 der Grundordnung der 
Kunstakademie Münster vom 08.07.2008 (AMBl. 02/2008 vom 10.07.2008) hat die Kunstakademie 
Münster folgende Ordnung erlassen: 
 
 

Artikel I 
 

Die Prüfungsordnung über den künstlerischen Abschluss für den Studiengang Freie Kunst an der 
Kunstakademie Münster in der Fassung der dritten Änderungsordnung vom 04.06.2008 wird wie folgt 
geändert: 
 
 
I. § 2 Absatz 1 wird wie folgt ersetzt: 
 

„Die Regelstudienzeit beträgt 10 Semester einschließlich der Zeit für den künstlerischen 
Abschluss.“ 

 
II.   § 2 Absatz 2 wird wie folgt ersetzt: 
   

„Das Studium gliedert sich in ein zweisemestriges Grundstudium (Orientierungsstudium) und ein 
achtsemestriges Hauptstudium (Atelierstudium). 

.  
 
 

Artikel II 
 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Kunstakademie Münster mit Wirkung zum 01.10.2013 in Kraft. Für Studierende, die Ihr Studium im 
Studiengang Freie Kunst an der Kunstakademie Münster vor dem 01.10.2013 aufgenommen haben, 
gelten die Änderungen zu Artikel I entsprechend. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Kunstakademie Münster vom 12.11.2013 
 
 
Münster, 21.11.2013 
 
 
 
 
Prof. Maik Löbbert 
Rektor der Kunstakademie Münster 
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Änderungsordnung zur Ordnung für die Ernennung 

von Meisterschülerinnen und Meisterschülern 
an der Kunstakademie Münster 

vom 21.11.2013 
  

 
 
Aufgrund der §§ 2 Absatz 4 und 40 des Gesetzes über die Kunsthochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (KunstHG NRW) vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 195) sowie des § 14 der Grundordnung der 
Kunstakademie Münster vom 08.07.2008 (AMBl. 02/2008 vom 10.07.2008) hat die Kunstakademie 
Münster folgende Ordnung erlassen: 
 
 

Artikel I 
 

Die Ordnung für die Ernennung von Meisterschülerinnen und Meisterschülern an der Kunstakademie 
Münster vom 31. Mai 2000 wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 8 wird wie folgt ersetzt: 
 
„Die Ernennung zur Meisterschülerin/zum Meisterschüler berechtigt nach erfolgreichem Abschluss des 
Studiums der Freien Kunst bzw. der Masterprüfung im Unterrichtsfach Kunst in den schulformbezogenen 
Lehramtsstudiengängen in direktem Anschluss zwei weitere Semester als ordentliche Studierende an der 
Kunstakademie Münster eingeschrieben zu bleiben.“ 
 
 
 

Artikel II 
 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Kunstakademie Münster in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Kunstakademie Münster vom 12.11.2013 
 
Münster, 21.11.2013 
 
 
 
 
Prof. Maik Löbbert 
Rektor der Kunstakademie Münster 

 


